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Der EU-Haushalt 2006 belief sich auf 112 Milliarden Euro. 

Rund 80 Prozent dieser Gelder werden von den 

Mitgliedsstaaten verausgabt und zwar in einem ähnlich 

hohen Prozentsatz als Subventionen oder Beihilfen, 

verlorenen Zuschüssen also, je nach Programm bis zu 

100% der förderfähigen Summe. Damit sind die beiden 

Hauptprobleme für die Kontrolle dieser Gelder bereits 

umrissen. Wie schafft es das Europäische Parlament als ein 

Teil der Haushaltsgesetzgebung, die in den 27 

Mitgliedsstaaten finanzierten Projekte zu kontrollieren und 

sich von Effizienz, Sinn und Erfolg der ausgegebenen 

Gelder zu überzeugen? Acht Jahre nach dem Fall der 

Santer-Kommission, in deren Folge die Kontrollen neu 

justiert wurden, stellen sich diese alten Fragen immer noch 

und neue kommen hinzu – etwa die Verstärkung der 
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Korruptionsbekämpfung auf internationaler Ebene über die 

Vereinten Nationen. Der Haushaltskontrollausschuss als 

das zuständige Gremium beschäftigt sich gleichzeitig mit 

der jährlichen Klage der Europäischen Rechnungsprüfer 

über qualitativ und quantitativ unzureichende Kontrollen 

und mit dem Protest der Geprüften, vor allem in den 

Mitgliedsstaaten, wegen der großen Zahl, der Detailliertheit 

und der Häufigkeit von Kontrollen. Der 

Haushaltskontrollausschuss versucht, Wege zur Einbindung 

der Mitgliedsstaaten in die Kontrollebenen zu finden, um 

der in den Verträgen festgelegten uneingeschränkten 

Zuverlässigkeitserklärung ZVE (Bezeichnung meist 

französisch als Déclaration d´assurance, DAS) des 

Europäischen Rechnungshofs für die EU-Gelder zumindest 

näher zu kommen. 

Oft wird auf EU-Ebene Unregelmäßigkeit mit Betrug 

gleichgesetzt. Betrug kommt leider vor und muss bekämpft 

werden. Aber wichtiger sind die Irrtümer bei der 

Anwendung der komplexen Regelungen, die die genaue 
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Kenntnis verschiedener Normkomplexe abverlangen. Sie 

sind häufig der unspektakuläre Grund für 

Unregelmäßigkeiten. Die nationalen Verwaltungen sehen 

sich hier großen Anforderungen an das Fachwissen ihres 

Personals ausgesetzt. Deshalb arbeitet der 

Haushaltskontrollausschuss in den letzten Jahren verstärkt 

an einer Vereinfachung von Regeln und der 

Standardisierung von Vorschriften und Kontrollen. Er stellt 

auch immer häufiger die Frage nach den Kosten von 

Kontrollen und nach den geprüften Summen.  

Die Korruptionsbekämpfung ist dagegen ein neues Thema, 

das im Parlament als Aufgabenfeld noch nicht ganz 

angekommen ist. Die Prävention in den EU-Institutionen 

gilt als unterentwickelt; die zahlreichen Aktivitäten der 

Betrugsbehörde OLAF werden international deutlich mehr 

wahrgenommen als in den EU-Institutionen selbst. Die 

Kommission verdrängt das Thema, weil sie sich um ihre 

Außendarstellung sorgt. Der Rat wittert zusätzliche 

Kompetenzen für die EU und steuert mehrheitlich einen 
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Gegenkurs. Das Parlament scheint sich ohne spektakulären 

Korruptionsfall allenfalls am Rande dafür zu interessieren.  

Die acht Mitglieder zählende CDU-Landesgruppe Baden-

Württemberg im Europäischen Parlament bündelte 2006 im 

Rahmen der "Brüsseler Gespräche" das Thema in: "Good 

Governance - EU-Anforderungen an 

Korruptionsbekämpfung und Kontrolle".  

Die hier abgedruckten Redebeiträge geben einen Überblick 

über den derzeitigen Stand der europäischen 

„Kontrolldebatte“ sowie der Korruptions- und 

Betrugsbekämpfung und zeigen bestehende Schwachstellen 

und Entwicklungsmöglichkeiten der internen und externen 

Kontrolle von EU-Mitteln auf. Ich danke den Referenten, 

die mit Ihren Beiträgen vor einem großen Fachpublikum 

aus Kommission, Parlament und den Verwaltungen der 

Mitgliedsstaaten mit fundiertem Wissen interessante und 

facettenreiche Einblicke in die derzeitigen rechtlichen und 

praktischen Probleme gaben: 
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Der Beitrag von Franz-Hermann Brüner, Generaldirektor 

des Europäischen Amtes für Betrugsbekämpfung OLAF, 

geht auf die Bemühungen ein, die die Kommission seit der 

Krise von 1999 unternommen hat, um Korruption und 

Betrug soweit wie möglich einzudämmen. Dabei macht 

Franz-Hermann Brüner deutlich, warum gerade das 

europäische Subventionssystem besonders anfällig für 

Korruption und Betrug ist. Die Komplexität der Regeln bei 

der Subventionsvergabe macht in vielen Fällen nicht nur 

die Beantragung von Geldern, sondern auch ihre Kontrolle 

schwierig. Aber auch die mangelnde Wahrnehmung des 

EU-Haushalts als Geld der Steuerzahler erleichtert den 

Missbrauch.  

Eberhard Brandt , Geschäftsführer des OLAF-

Überwachungsausschusses, zeigt, dass keine Verwaltung 

korruptionsfrei ist und dass Korruption und Betrug im 

Umgang mit Subventionen ein internationales Phänomen 

darstellen. Generell sind 2 bis 5 Prozent der öffentlichen 

Haushalte von Korruption betroffen. Den Schwerpunkt 
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seines Beitrags legt Eberhard Brandt auf eine ausführliche 

Erläuterung des internen Kontrollsystems der EU und der 

Anwendung der UN-Konvention gegen Korruption.  

Manfred Plaetrich, Präsident des Rechnungshofes des 

Saarlandes und (damaliger) Vorsitzender der 

Arbeitsgemeinschaft der Rechnungshöfe des Bundes und 

der Länder, befasst sich mit der internen und externen 

Finanzkontrolle auf europäischer, Bund- und Länderebene 

aus Sicht der deutschen Rechnungshöfe. Er wirbt für eine 

verbesserte Zusammenarbeit zwischen den externen 

Prüfbehörden. Seine Betonung der Unabhängigkeit der 

Rechnungshöfe macht das Problem deutlich: Wie können 

die nationalen und regionalen Rechnungsprüfinstanzen der 

Mitgliedsstaaten in die Kontrollsysteme der EU stärker und 

verlässlicher eingebunden werden, obwohl die Prüfaufträge 

und Zeitpläne der jeweiligen Institutionen einander viel 

Gelegenheit geben, eine engere Zusammenarbeit für nicht 

praktikabel oder gar unmöglich zu erklären?  
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Dr. Manfred  Kraff , beim Europäischen Rechnungshof 

zuständiger Abteilungsleiter für die Koordinierung der 

Prüfungsarbeiten im Hinblick auf die 

Zuverlässigkeitserklärung DAS, gibt einen Überblick über 

die Mechanismen der internen und externen Kontrolle auf 

europäischer Ebene. Er geht besonders auf die externe 

Prüfung durch den europäischen Rechnungshof und den 

revidierten Ansatz für die Zuverlässigkeitserklärung ein.  

Christian Debach, Leiter der unabhängigen und 

bescheinigenden Stelle (UBS) für EU-Maßnahmen Baden-

Württembergs, also der untersten Prüfinstanz in den 

Mitgliedsstaaten, gibt einen Ausblick auf noch offene 

Fragen und Problemstellungen beim nationalen 

Management von EU-Programmen. Eine Gefahr für eine 

qualitativ hochwertige Kontrolle sieht er insbesondere in 

sich ständig ändernden Regelungen  und Kontrollsystemen.  

Wie die Beiträge zeigen, ist die Verwaltung und Kontrolle 

von EU-Mitteln eine äußerst komplexe und vielschichtige 

Aufgabe, der man sich in ebenso sorgfältigen und 
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umsichtigen Schritten nähern muss. Aus den Beiträgen 

können zusammenfassend folgende Schlussfolgerungen 

gezogen werden:  

· Viele der geltenden Regelungen und Bedingungen für 

eine Beihilfebewilligung sind so kompliziert formuliert, 

dass Korruption und Betrug dadurch indirekt gefördert 

werden.  

· Durch die größtenteils mehrstufige Mittelverwaltung 

und -kontrolle, besonders im Bereich der geteilten 

Mittelverwaltung kommt es zu erheblichen 

Kontrollbelastungen, sowohl für die Beihilfeempfänger 

als auch für die kontrollierenden Stellen selbst. Eine 

Optimierung der internen Kontrollen und verstärkte 

Anstrengungen in Richtung eines echten Single-Audit-

Systems sind dringend erforderlich.  

Im Europäischen Parlament ist die Kritik an komplexen 

Regelungen und umständlichen und unverständlichen 

Verwaltungsvorschriften angekommen. Diese Kritik war 

vor allem auf die EU-Haushaltsordnung von 2002 und ihre 
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Durchführungsbestimmungen gemünzt. Diese 

Haushaltsordnung war eine direkte Reaktion auf den Sturz 

der Santer-Kommission: Erstmals sah sie Vorschriften zur 

Vergabe von Subventionen vor.  

Die EU wählte 2002 eine sehr moderne Vorgehensweise, 

die bis heute kaum ein Mitgliedsstaat für seine 

Subventionsvergaben pflegt, nämlich über 

Ausschreibungen, also Ideenwettbewerbe mit starker 

Anlehnung an die Ausschreibungen für Liefer- und 

Dienstleistungsaufträge. Auch die Ausschreibungen für 

diese Verträge wurden 2002 neu geordnet. Unterm Strich 

wurde ein schwerfälliges, teures und bürokratisches System 

installiert. Als Berichterstatterin des Haushalts- und 

Haushaltskontrollausschusses für die Reform der EU-

Haushaltsordnung war es mein Bemühen, für eine 

Vereinfachung und Entbürokratisierung zu sorgen. Dass 

das Europäische Parlament die 130 Vorschläge mit einer 

überwältigenden Mehrheit von 96 Prozent angenommen hat 

und die 57 Änderungsanträge für die 
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Durchführungsverordnung mit einer ähnlich großen 

Mehrheit, zeigt die Veränderungsbereitschaft des 

Parlaments.  

Die EU-Kommission hatte in ihren Entwürfen nicht den 

Mut, eine wirkliche Vereinfachung anzusteuern. Sie hatte 

auch nicht die Courage, ganz neue Punkte aufzunehmen, 

die sie inzwischen als bedeutend entdeckt hatte – etwa die 

Veröffentlichung der Subventionsempfänger im Namen der 

Transparenz – damit endlich auch in Brüssel bekannt wird, 

wer die Gelder in den Mitgliedsstaaten ausgezahlt 

bekommt und ob die in Brüssel angestrebten Politikziele 

vor Ort überhaupt realisiert werden. Bezeichnender Weise 

lässt sich der zuständige Betrugskommissar Kallas für seine 

Erfolge bei der Transparenz loben, ohne dass seine Dienste 

auch nur eine einzige Zeile in dem dafür zuständigen 

Gesetzeswerk verfasst hätten. Es waren die Anträge des 

Europäischen Parlaments und die finnische 

Ratspräsidentschaft, die diesen Meilenstein für die 

europäische Subventionspolitik gesetzt haben. Fehlanzeige 
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auch bei der Standardisierung und damit Angleichung der 

Kontrollen von EU-Geldern in den Mitgliedsstaaten. Oder 

einer Erhöhung der Wiedereinziehungsquote unrechtmäßig 

ausgezahlter EU-Gelder: Nur 20 Prozent dieser Gelder 

werden wieder eingezogen – keine wirkliche Abschreckung 

für Subventionsbetrüger. Die EU-Kommission weigert 

sich, die vom Europäischen Rechnungshof 

vorgeschlagenen und vom Europäischen Parlament 

eingebrachten Vorschläge in Sachen Verbesserung der 

Wiedereinziehung mitzutragen. Dies betrifft etwa den 

Kostenersatz für die Mitgliedsstaaten, wenn diese für die 

EU-Kommission EU-Gelder wieder einziehen. Die 

Wiedereinziehung ist eine wichtige Sanktion für 

Verwaltungsfehler und ein Ansporn an die 

Mitgliedsstaaten, ihre Systeme zu verbessern. Die 

Durchführungsbestimmungen zur Haushaltsordnung waren 

bis 2010, bis zur nächsten turnusmäßigen Reform, die letzte 

Gelegenheit, Grundsatzprobleme bei der Wiedereinziehung 

zu lösen. Unter deutscher Präsidentschaft verlangte der Rat, 

alle Vorschläge des Parlaments für einen größeren Erfolg 



EVP-Fraktion im Europäischen Parlament - 
8. Brüsseler Gespräche der CDU-Landesgruppe  

Baden-Württemberg 
 

 
Dr. Inge Gräßle 

Korruption und Kontrolle 
 

12

bei der Wiedereinziehung zu streichen, obwohl diese 

Vorschläge ihm selbst finanzielle Vorteile gebracht hätten. 

Beim Thema Entbürokratisierung und 

Verfahrenserleichterungen für sich selbst war die EU-

Kommission an Bord: Seit dem 1. Januar 2007 gehören 

umfangreiche Nachweispflichten selbst bei 

Kleinstzuschüssen weitgehend der Vergangenheit an, 

Anträge sollen generell schneller und effizienter bearbeitet 

werden können. Die "Kundenfreundlichkeit" der EU-

Kommission wurde wiederum gegen den erbitterten 

Widerstand von Kommissionsdienststellen, weniger der 

Haushaltskommissarin, gesteigert: Help Desks für 

Antragssteller, die Vereinheitlichung von Formularen und 

der umfangreichen Handbücher für die Antragsverfahren, 

Rechtsbehelfe in Bescheiden und kürzere Fristen bei 

Zahlungen. Auf der anderen Seite stehen verschärfte 

Sanktionen gegen diejenigen, die sich tatsächlich zu Lasten 

der EU kriminell bereichern. Insbesondere sollen 

Geldwäscher, Mitglieder krimineller Banden und an 
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Korruptionsvergehen Beteiligte an die Kommission 

gemeldet und bis zu 10 Jahren von Zuschussverfahren 

ausgeschlossen werden. Auch dies wurde in Form einer 

Datenbank, die die Mitgliedsstaaten mit der Mitteilung von 

rechtskräftigen Verurteilungen speisen müssen, vom 

Europäischen Parlament dem Rat abgerungen. Damit gibt 

es erstmals eine europaweite Sperre für Betrügereien mit 

EU-Geldern. 

Eine andere, bislang wenig erfolgreiche Großbaustelle der 

Haushaltskontrolleure betrifft die bereits erwähnte 

Zuverlässigkeitserklärung. Der Europäische Rechungshof 

verweigerte der Europäischen Kommission im Jahr 2006 

zum 12. Mal in Folge dieses uneingeschränkte Zertifikat 

für die EU-Ausgaben und zwar erneut auch für den Teil der 

direkten Verwaltung, für den sie selbst alleine 

verantwortlich ist. Vor allem die Forschungsausgaben 

bekamen kein besseres Zeugnis von den Rechnungsprüfern 

ausgestellt als die EU-Gelder, die von den Mitgliedsstaaten 

in eigener Verantwortung verausgabt werden. Die Antwort 
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der EU-Kommission auf das Verdikt der Rechnungsprüfer 

war unprofessionell und erfolglos: Als eine Art Strategie 

der Vorwärtsverteidigung bezichtigte der zuständige 

Kommissar Kallas vor dem Haushaltskontrollausschuss des 

Europaparlaments und später auch vor der Presse die 

Methodik des Europäischen Rechnungshofs als zufällig, 

fehlerbehaftet und willkürlich. Das Ende vom Lied war ein 

Workshop des Europäischen Rechnungshofs für die 

Haushaltskontrolleure, in dem der Hof seine Methodik 

offen legte und dort einen seiner größten Erfolge in dieser 

Legislaturperiode feiern konnte.  

Die Nervosität der Kommission ist verständlich: der 

Haushalt 2007 ist das erste Jahr des Haushaltsvollzugs in 

der neuen Finanzperiode 2007 bis 2013 – mit mehrheitlich 

neuen Programmen und zahlreichen geänderten 

Vorschriften. Er gilt damit als besonders fehlerbehaftet und 

steht im April 2009, zwei Monate vor den Wahlen zum 

Europäischen Parlament, in diesem Gremium zur 

Entlastung an. Besonders delikat ist, dass 
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Kommissionspräsident Barroso als erster Präsident das 

Erreichen einer uneingeschränkten Zuverlässigkeits-

erklärung als eines der wesentlichen Ziele seiner 

Kommission definiert und es damit zu seiner eigenen Sache 

gemacht hat. Damit haben er und Kommissar Kallas 

angesichts der Probleme nur noch sehr wenig Zeit, die 

Voraussetzungen zu schaffen, um im Frühjahr 2009 mit 

dem Entlastungsverfahren für das Haushaltsjahr 2007 einen 

Erfolg zu erreichen. Ein Fehlschlag gäbe den 

euroskeptischen und –kritischen politischen Parteien in den 

Mitgliedsstaaten zwei Monate vor den Wahlen zum 

Europäischen Parlament einen völlig unnötigen Triumph 

und ein sehr leicht zu missbrauchendes europäisches 

Thema in die Hand. Der heraufziehenden Pleite zum Trotz 

unternimmt der zuständige Kommissar erstaunlich wenig, 

um zu retten, was in den nächsten 2,5 Jahren noch gerettet 

werden könnte.  

Die Optimierung der internen Kontrollen und die 

Realisierung eines echten Single-Audit-Systems mit Hilfe 
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der externen Prüfungsbehörden in den Mitgliedsstaaten 

sind Projekte, ohne die es nicht geht, die aber eher selten 

von sich reden machen. Ein solches einheitliches 

Auditsystem kann nur entstehen, wenn für jede Ebene die 

gleichen Grundsätze und Vorgaben gelten und den 

Kontrolleinrichtungen der Zugang zu den Ergebnissen der 

anderen Kontrolleinrichtungen gewährt wird.  

Im Juni 2005 hat die Kommission eine "Roadmap" zu 

einem integrierten internen Kontrollrahmen verabschiedet. 

Darin setzt sie sich selbst zum Ziel, die Tätigkeitsberichte 

der Generaldirektionen als echte Grundlage für die 

Beurteilung der Zuverlässigkeitserklärung zu etablieren, 

geeignete Indikatoren festzulegen, um Prüfergebnisse und 

Vorbehalte quantifizierbar zu machen und die Follow-up 

Berichte zu den Empfehlungen des europäischen 

Rechnungshofs zu verbessern. Besondere Bedeutung wollte 

die Kommission auch der – durch die Haushaltsordnung 

inzwischen weitgehend erledigten – Vereinfachung der 

Beihilferegelungen und der Verwaltung der 
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Gemeinschaftsmittel zumessen. Schließlich sollte die 

Einrichtung eines wirklichen einheitlichen Auditsystems 

durch die Entwicklung gemeinsamer Normen der 

Risikobewertung und des Fehlerrisikomanagements sowie 

durch einheitliche Leitlinien für die Vor-Ort-Kontrolle 

erreicht werden. Dazu gehört auch, dass die 

Mitgliedsstaaten ihren Beitrag zur Schaffung eines 

integrierten Kontrollrahmens leisten und insbesondere den 

Nachweis wirkungsvoller Kontrollen bei den Agrar- und 

Strukturfonds erbringen.  

Seit der Annahme dieser "Roadmap" hat die Kommission 

daran gearbeitet, mit den anderen Institutionen eine 

politische Einigung bezüglich der Ausgestaltung des 

integrierten Kontrollrahmens zu finden. Im Januar 2006 

wurde auf Grundlage einer Soll-Ist-Analyse und der 

Ausarbeitung detaillierter Leitlinien ein entsprechender 

Aktionsplan verabschiedet. Die Kommission will die 

Darstellung und Transparenz der Kontrollstrategien 

verbessern und die Finanzverwaltung bereichsübergreifend 
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konsistent regeln. Sie wird dafür ein eigenes, auf 

mindestens 2 Jahre bis zur Durchsetzung zu 

veranschlagendes Verfahren anstrengen müssen, weil sie es 

versäumt hat, auf die bereits laufenden Verfahren mit 

geeigneten Maßnahmen aufzuspringen. Der detaillierte 

Fortschrittsbericht der Kommission wurde mehrmals 

verschoben, zuletzt auf das frühe Frühjahr 2007. Bei 

Drucklegung für diese Broschüre war er noch nicht 

verfügbar. 

Ob und bis wann diese Bemühungen Früchte tragen und die 

Kommission tatsächlich erstmals eine positive 

Zuverlässigkeitserklärung des Europäischen 

Rechnungshofs erhält, ist offen. Verstärkte Anstrengungen 

für eine rechtmäßige und effiziente Mittelverwaltung und   

-kontrolle sind nötig und ein starker politischer Wille, diese 

Probleme einer Lösung zuzuführen. Dazu sind alle 

europäischen Institutionen und gerade auch die 

Mitgliedsstaaten aufgefordert. Die Mitglieder des 

Europäischen Parlaments werden diesen Weg offen und mit 
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großer Unterstützung begleiten: Für die Bürgerinnen und 

Bürger in den Mitgliedsstaaten, unsere Wählerinnen und 

Wähler, ist es parteiübergreifend ein Kernanliegen, ihr 

Geld bestmöglich verwendet und kontrolliert zu wissen.  

 

* * * 

Diese Veröffentlichung kam dank der Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter meines Büros in Brüssel zustande: Claudia 

Bernhard, Cornelia Geis, Manuela Hager, Eva Kleinschrodt 

und Christian Sichel.  

Der Landesvertretung Baden-Württemberg in Brüssel 

danke ich für die Überlassung der Räume und für 

vielfältige Unterstützung. 

 

 

 

 

 

 



EVP-Fraktion im Europäischen Parlament - 
8. Brüsseler Gespräche der CDU-Landesgruppe  

Baden-Württemberg 
 

 
Franz-Hermann Brüner 

Korruptionsbekämpfung in der Europäischen Union: Ein 
Praxisbericht 

20

 
Franz-Hermann Brüner 

Korruptionsbekämpfung in der Europäischen 
Union: Ein Praxisbericht 

 
 

Seit der durch den Sturz der Santer-Kommission im März 

1999 verursachten Krise, ist der Kampf gegen Korruption 

und Betrug innerhalb ihrer Institutionen und Organe eine 

absolute Priorität für die Europäischen Union geworden. 

Eine erste Konsequenz war die Gründung von OLAF 

(Office Européen de Lutte Antifraude), dem 

Europäischen Amt für Betrugsbekämpfung. OLAF hat als 

unabhängiges Amt die Aufgabe, alle erforderlichen 

administrativen Untersuchungen zur Betrugsbekämpfung 

durchzuführen. Die Wahrung seiner Unabhängigkeit 

verschafft dem Amt einen besonderen Status. 

Von Anfang an hat OLAF erhebliche Anstrengungen 

unternommen, um die Kooperation mit Untersuchungs- 

und Strafverfolgungsdiensten der Mitgliedstaaten, 
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einschließlich deren Anti-Korruptions-Abteilungen, zu 

verstärken. Dadurch können Beweise in Fällen von 

Betrug und Korruption, die den Interessen der EU 

schaden, gewonnen werden.  

OLAF hat darauf hingewirkt, dass alle Vorwürfe von 

Beamtenbestechung und Korruption mit einer hohen 

Prioritätsstufe untersucht werden müssen. Obwohl diese 

nur 10 Prozent aller Fälle ausmachen, widmen sich diesen 

20 Prozent des Mitarbeiterstabes von OLAF. Die 

Kommission hat eine “Null-Toleranz”-Strategie zu 

derartigen Fällen von Korruption innerhalb der 

Europäischen Institutionen beschlossen, in Verbindung 

mit rigoroser Strafverfolgung für Außenstehende, die sich 

auf illegale Weise Zugang zu Gemeinschaftsfonds 

verschaffen wollen. 

Die Anstrengungen des OLAF, die durch regelmäßige 

Berichte an die Institutionen dokumentiert werden, zeigen 

sowohl Fortschritte in der Einführung einer „Null-

Toleranz“-Kultur bei der Bekämpfung von Korruption als 
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auch Verbesserungen in der Kooperation der EU-

Institutionen und der Mitgliedstaaten. 

Wesentliche Strafrechtsgesetzgebung im Bereich sowohl 

aktiver wie auch passiver Korruption im öffentlichen und 

privaten Sektor ist in allen EU-Mitgliedsstaaten und 

Kandidatenländern entweder bereits vorhanden oder wird 

bald eingeführt. Das wahre Problem scheint eher in der 

Durchsetzung dieser Gesetze zu liegen, d.h. in der 

Vorbeugung, Untersuchung, strafrechtlichen Verfolgung und 

der Verurteilung von Korruptionsfällen. 

Ein Spannungsfeld, in dem Korruption stattfinden kann, 

besteht an der Schnittstelle zwischen öffentlichem und 

privatem Sektor. Dies schlägt sich insbesondere dort 

nieder, wo Zuschüsse bzw. Aufträge der öffentlichen 

Hand zur Ausführung an Private vergeben werden. Das 

wirtschaftliche Interesse der Marktteilnehmer an der 

Zuteilung eines Auftrages kann erheblich sein und dazu 

führen, dass das Mittel der Korruption angewandt wird, 

um die Zielerreichung (nämlich die Zuschlagserteilung) 
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zu sichern. OLAF hat daher auch Veranlassung, sich dem 

öffentlichen Beschaffungswesen verstärkt zuzuwenden.  

Der EU-Haushalt, der etwa zu vier Fünfteln aus 

Subventionen besteht, kann per se leicht dazu verleiten, 

das Vorliegen einer Subventionsvoraussetzung 

vorzutäuschen bzw. bei Steuervergünstigungen die 

Verwirklichung des Abgabentatbestandes zu 

verheimlichen. Diese Versuchung wird durch die 

Komplexität der Regeln bei der Subventionsvergabe noch 

verstärkt, da diese oft nicht durch sinnvolle 

Marktbedürfnisse gerechtfertigt, sondern durch 

einschlägigen Lobbyismus fehlgeleitet erscheinen. Hinzu 

kommt, dass der EU-Haushalt nur zum kleinen Teil von 

EU-Organen selbst, jedoch zu rund 80 Prozent von den 

Mitgliedstaaten bewirtschaftet wird. Diese 

Verwaltungsverflechtung erschwert die Kontrolle. 

Schließlich sieht man die EU-Haushaltsmittel in der 

öffentlichen Wahrnehmung selten als Geld der 

Steuerzahler an. Damit wird der Missbrauch des 

Haushalts als „Selbstbedienungsladen“ erleichtert und die 



EVP-Fraktion im Europäischen Parlament - 
8. Brüsseler Gespräche der CDU-Landesgruppe  

Baden-Württemberg 
 

 
Franz-Hermann Brüner 

Korruptionsbekämpfung in der Europäischen Union: Ein 
Praxisbericht 

24

Auffassung, es handele sich um ein bloßes 

„Kavaliersdelikt“, befördert.   

Darüber hinaus ist es ein Problem, dass neue Programme 

entwickelt werden, deren Wirkung und Wirksamkeit 

nicht kontrolliert werden. Ist ein Programm überhaupt 

kontrollierbar und sinnvoll? Die Antwort auf diese 

Fragen sollte die Programmgestaltung der EU, gerade 

auch in der geteilten Verwaltung mit den 

Mitgliedsstaaten, viel mehr prägen als bisher. Auch die 

Mitgliedsstaaten der Europäischen Union sollten mehr 

Initiative und Sensibilität bei diesen Themen zeigen. 

Leider wird viel zu oft die Kommission für die 

Misswirtschaft der Mitgliedsländer verantwortlich 

gemacht.  

Neben der konsequenten Strafverfolgung von Betrug und 

Korruption gibt es eine Vielzahl an weiteren Initiativen 

und Maßnahmen, die auch durch die aktive Mitwirkung 

und Gestaltung von OLAF auf den Weg gebracht 

wurden: 
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So ist zum Beispiel Transparenz ein effektives Instrument 

zur Verhinderung von Korruption und Betrug in 

öffentlichen Entscheidungsprozessen und der Verteilung 

von finanziellen Mitteln. Dies ist auch einer der Gründe 

dafür, warum die Kommission im letzten Jahr die 

European Transparency Initiative (ETI) (Europäische 

Transparenzinitiative) gestartet hat. Hier wird z.B. die 

Bekanntgabe aller Informationen von Endnutznießern 

von finanziellen Mitteln der EU gefordert. Darüber 

hinaus sollen klare Regelungen zu Beratungsfunktionen 

und Lobbyismus in den EU-Institutionen eingeführt 

werden und Verbesserungen zur Zugangsregelung von 

Dokumenten und Informationen der EU-Institutionen 

geschaffen werden. 

Verwaltungsintern wird derzeit das so genannte 

"whistleblowing" als Mittel zur Aufklärung und 

Bekämpfung von Korruption diskutiert. Als 

„whistleblowing“ wird der Sachverhalt bezeichnet, dass 

organisationsinterne Personen sich mit ihren Kenntnissen 

an die Öffentlichkeit wenden, um auf vermeintlich 
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unlautere Machenschaften von Regierungen, 

Verwaltungen oder Unternehmen hinzuweisen und damit 

diesen Missständen ein Ende zu bereiten. Dieses 

Verhalten macht sich OLAF mit Hilfe einer Hotline zu 

Nutze. Jeder Bürger in jedem Mitgliedsland hat die 

Möglichkeit, Unregelmäßigkeiten zu melden. Leider wird 

diese Einrichtung viel zu selten, von einigen Ländern 

überhaupt nicht, genutzt. Derzeit wird bei OLAF an 

einem web-basierten Betrugsmeldesystem gearbeitet. 

Die Europäische Kommission bemüht sich sehr im 

Kampf gegen die interne Korruptionsbekämpfung. Ein 

"Ethik-Tag" am 6. Juli 2006 diente zur Sensibilisierung 

der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Bessere Regeln 

verhelfen der internen Korruptionsbekämpfung zu 

Fortschritten. Neue und einfachere Regeln wurden zwar 

bereits erlassen, aber diese müssen auch verstanden und 

umgesetzt werden.  

Von der österreichischen Ratspräsidentschaft kam der 

Vorschlag, ein Netzwerk von Antikorruptionsstellen zu 
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schaffen. Deutschland hat sich zunächst dagegen 

ausgesprochen, da dies nicht in das übliche Schema 

"Betrug-Polizei-Justiz" passt. Jedoch würde ein solches 

Netzwerk viel mehr als nur die reine Betrugsbekämpfung 

leisten. So könnte man sich beispielsweise auf 

europäischer Ebene über "Beste Praktiken" austauschen. 

Vor allem die kleinen Agenturen würden so gestärkt. Sie 

sind bislang zu schwach, um effektive 

Korruptionsbekämpfung zu leisten. Dies ist auch eine 

Frage von Ressourcen: Es muss mehr investiert werden, 

nicht in neue Gesetze und Regeln, sondern in Menschen.   

Insgesamt brauchen wir mehr „praktische“ Lösungen - 

etwa das von Österreich vorgeschlagene Europäische 

Institut in Wien zur Ausbildung von Spezialisten gegen 

das internationale Verbrechen. Am 4. Juli 2006 haben die 

österreichische Innenministerin und Interpol die 

Gründung einer solchen Einrichtung bekannt gegeben. 

Denn Korruption ist international: Man muss sich von der 

nationalen Korruptionsbekämpfung verabschieden und 

die internationale weiter ausbauen. 
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In der Zusammenarbeit mit den zuständigen 

Generaldirektionen der Europäischen Kommission, den 

Mitgliedstaaten und internationalen Gebern hat die 

Untersuchungstätigkeit des OLAF auch im Bereich 

externer Hilfen zugenommen. Der größte Anteil der Fälle 

(35 Prozent) hat seinen Ursprung in Afrika. Das heißt, 

dass auch die Entwicklungshilfe vor Korruption nicht 

sicher ist. Verschafft man sich einen Überblick über die 

Entwicklungsländer, ist dort das internationale "Who is 

who" der Europäischen Großindustrie zu finden. Im Falle 

eines Staudammbaus in Lesotho schoben sich die Firmen 

gegenseitig Begünstigungen zu. Dort, wo man sich 

unbeobachtet fühlte, hat man nicht mit den 

Staatsanwälten von OLAF gerechnet. Wir brauchen und 

wollen mehr Staatsanwälte, die direkt vor Ort 

recherchieren und kontrollieren. Betrug und 

Günstlingswirtschaft kennen wir nicht nur aus Afrika und 

Asien; auch Europa ist nicht korruptionsfrei. Alle 

gemeinsam haben wir eine große Aufgabe zu erledigen. 
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Als ich das mir gestellte Thema zum ersten Mal zur 

Kenntnis erhalten habe, dachte ich prima facie spontan an 

den Titel des bekannten Romans aus der Feder von Erich 

Maria Remarque  "Im Westen nichts Neues". Bei 

weiterem Nachdenken erwies sich jedoch, dass im 

Rahmen dieses Vortrages vor allem über das in der 

Haushaltsordnung der Europäischen Gemeinschaft 

gesetzlich vorgeschriebene interne Kontrollsystem (IKS) 

und die UN Konvention gegen die Korruption die Rede 

sein muss. 

Im Vorfeld ist festzuhalten, dass es keine universal 

anerkannte Definition von Korruption gibt. Es gibt 

vielmehr mindestens ebenso viele Definitionen von  

Korruption wie Gesetze zur Korruptionsbekämpfung. Im 
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Zusammenhang dieses Referates und in Anlehnung an 

den angloamerikanischen Sprachgebrauch wird hier 

davon ausgegangen, dass Korruption vorliegt, wenn 

öffentliche Ämter und Mandate nicht am Gemeinwohl 

orientiert wahrgenommen werden, sondern zum privaten 

Nutzen im weiten Sinn. Der wichtigste Fall dürfte die 

Bestechung sein, bei der ein Amts- oder Mandatsträger 

Vorteile im weiteren Sinn für die Ausübung seines Amts 

oder Mandats erhält. 

Korruption ist – wie die OECD unlängst festgestellt hat – 

„ in den letzten Jahren ein Problem mit großer politischer 

und wirtschaftlicher Bedeutung geworden und die 

Notwendigkeit, vermehrte Anstrengungen zu 

unternehmen, ist evident“. Das ist unbestreitbar richtig: 

Umfragen in allen Mitgliedstaaten der EU und in 

zahlreichen Drittstaaten erweisen, dass die Befürchtungen 

der Bürger über die Korruption auf allen Ebenen des 

Staates gestiegen sind. Korruption kann das Vertrauen 

der Bürger in die Fundamente von Staat und Gesellschaft, 
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der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit ernsthaft 

untergraben. Die gravierenden wirtschaftlichen Folgen 

können nicht genau beziffert werden: Kein an der 

Korruption Beteiligter hat ein Interesse an deren 

Offenlegung; die Beteiligten versuchen nach 

Möglichkeit, die Korruption zu verschleiern. Das Opfer, 

die öffentliche Hand, tappt im Dunklen. Das erklärt die 

hohe Dunkelziffer, die für die Korruption charakteristisch 

ist.  

Angesichts dieser Umstände kann es keine genauen 

Zahlen über den Umfang und die Kosten der Korruption 

geben. Schätzungen gehen jedoch davon aus, dass je nach 

Land und Korruptionsverbreitung etwa 2 bis 5 Prozent 

der öffentlichen Haushalte von Korruption betroffen sind. 

Auf den EU-Haushalt umgerechnet würden diese 

Schätzungen bedeuten, dass Jahr für Jahr einen Schaden 

von etwa 2 bis 5 Milliarden Euro verursacht würde. Dies 

wäre zwar ein Schadensumfang, der große 

Anstrengungen der zuständigen europäischen Stellen zur 

Betrugs- und Korruptionsbekämpfung erforderlich macht. 
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Wie das House of Lords unlängst im Rahmen einer 

sorgfältigen Untersuchung zu „Financial Management 

and Fraud in the European Union: Perceptions, Facts and 

Proposals“ festgestellt hat, ist dieser Schadensumfang 

jedoch nicht höher als in vergleichbaren 

Ausgabenprogrammen der Mitgliedstaaten einschließlich 

des Vereinigten Königsreichs. Dies ist – wie das House 

of Lords mit Recht beklagt – allerdings den Bürgern nicht 

bekannt. 

Korruption findet sich überall dort, wo sich öffentliche 

und private Interessen überschneiden, zum Beispiel bei 

öffentlichen Genehmigungen oder bei der Vergabe von 

Subventionen, in der Beschaffung für die öffentliche 

Hand oder dort, wo wirtschaftlich nützliches 

"Herrschaftswissen" vorliegt. Ein unlängst aufgedecktes 

Beispiel aus dem letztgenannten Bereich betrifft den 

Ausschuss, in dem die Exportsubventionen für bestimmte 

landwirtschaftliche Produkte am Vorabend jeweils für 

den folgenden Werktag festgelegt werden. Dieses 
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Herrschaftswissen war mehreren Exportfirmen viel 

Bestechungsgeld wert. 

Das Bundeskriminalamt hat in einer umfangreichen 

Studie allgemein festgestellt, dass „das Virus der 

Korruption überall lauert.“ und dass „kaum ein 

Verwaltungssektor als 'korruptionsuntauglich'  erklärt 

werden kann…“.   

Wendet man diese Erkenntnisse auf die Europäische 

Union an, kommt man nicht um die Feststellung herum, 

dass das Risiko der Korruption relativ hoch ist. Das 

bedeutet jedoch nicht, dass es viel Korruption gibt. Das 

House of Lords hat insoweit in der bereits vorstehend 

zitierten Untersuchung nach einer ausführlichen 

Beweisaufnahme festgestellt: 

„Much of the coverage in the press suggests that there is 

a significant culture of corruption in Europe’s 

institutions. Our investigation has uncovered no evidence 

to support this suggestion...” 
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Die Europäische Kommission praktiziert bei der 

Korruptionsbekämpfung eine Politik der Nulltoleranz. 

Korruption soll durch Prävention, Detektion und Sanktion 

bekämpft werden. Nach dem Sturz der Santer-

Kommission wurde innerhalb der Kommission im 

Rahmen einer umfassenden Verwaltungsreform 

insbesondere ein „internes Kontrollsystem“ (IKS) 

eingeführt: Dieses System soll nicht nur helfen, die drei 

englischen E’s (efficiency, effectiveness und economy) 

zu verwirklichen, sondern auch die Gesetzlichkeit der 

Verwaltung und unter anderem den Schutz gegen Betrug 

und Korruption sicherstellen. 

Das Weißbuch zur Reform der Kommission definiert 

interne Kontrolle wie folgt: 

„ Interne Kontrolle befasst sich mit sämtlichen politischen 

Maßnahmen und Verfahren, die von der Leitung einer 

Dienststelle konzipiert und angewendet werden, damit die 

Ziele der Dienststelle wirtschaftlich, effizient und 

wirksam erreicht, externe Vorschriften und 

Managementpolitiken und -regelungen beachtet, 
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Vermögenswerte und Informationen gesichert, 

Betrugsfälle und Unregelmäßigkeiten verhütet bzw. 

aufgedeckt, die Qualität der Rechnungslegung gewahrt 

und zuverlässige Finanz- und Managementinformationen 

rechtzeitig vorgelegt werden.“ 

Mit anderen Worten soll das IKS folgendes sicherstellen: 

· Die operationellen Aktivitäten werden effektiv und 

effizient durchgeführt. 

· Die gesetzlichen Regeln und die 

Verwaltungsvorschriften werden eingehalten. 

· Die Berichte über das finanzielle und sonstige 

Management sind zuverlässig. 

· Das Verwaltungsvermögen wird gegen Betrug, 

Korruption und andere Unregelmäßigkeiten 

geschützt. 

Das IKS der Kommission  besteht aus fünf 

Kontrollkomponenten („Kontrollumfeld“, „Leistungs- 

und  Risikomanagement“, “Information und 
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Kommunikation“, „Kontrollaktivitäten“ und „Audit und 

Evaluierung“) und 25 Kontrollstandards.  

Im Rahmen des "Kontrollumfeldes" müssen etwa die 

Generaldirektionen sicherstellen, dass ihr Personal 

höchsten Anforderungen an Ethik und Integrität 

entspricht und weiß, wie bei Betrugs- und 

Korruptionsverdacht  und anderen Unregelmäßigkeiten 

vorzugehen ist. Für - etwa im Hinblick auf Korruption - 

sensible Posten muss eine angemessene Rotationspolitik 

definiert werden. Grundsätzlich dürfen die Inhaber 

sensibler Posten nur fünf Jahre auf diesen Posten 

verbleiben. 

Angesichts einer ausgeuferten Definition der sensiblen 

Posten und gewissen immanenten Sachzwängen  

(Arbeitsmediziner können beispielsweise nicht mit 

Verwaltungsjuristen ausgetauscht werden) und dem mit 

jedem Stellenwechsel verbundenen Verlust an 

Sachverstand und Verwaltungserfahrung, ist die Rotation 

jedoch ein fragwürdiges Instrument der 

Korruptionsbekämpfung. Sollte eine Rotation nicht in 
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Betracht kommen, müssen kompensierende Maßnahmen 

getroffen werden. Bei den Arbeitsmedizinern haben wir 

etwa dafür gesorgt, dass der “sensible“ Teil ihrer 

Aufgaben, die Beschaffung von medizinischem Gerät und 

Material und die entsprechende Finanzverwaltung, auf 

andere Amtswalter übertragen wurde. 

In der Kontrollkomponente „Information und 

Kommunikation“ sieht ein Kontrollstandard vor, wie bei 

Verdacht auf Unregelmäßigkeiten zu verfahren ist: Das 

gesamte Personal muss mindestens einmal im Jahr über 

die in der Haushaltsordnung und dem Beamtenstatut 

vorgesehenen einschlägigen gesetzlichen Regelungen 

informiert werden. Die im „Eurospeak“ so genannten 

„Whistleblower“ müssen grundsätzlich geschützt werden. 

(In der Praxis wurde jedoch auch schon feststellt, dass 

Beamte in Einzelfällen dann Unregelmäßigkeiten in den 

Verwaltungsverfahren „entdeckten“, wenn sie nicht 

befördert oder schlecht bewertet werden…). 

Korruptionshemmend wirken auch weitere Standards des 

IKS: Die wichtigsten Verwaltungsverfahren müssen 
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dokumentiert werden. In der Finanzverwaltung ist das 

Vier-Augen Prinzip vorgeschrieben. Alle Transaktionen 

müssen systematisch ex-ante kontrolliert werden und eine 

repräsentative Auswahl nochmals ex-post. Alle diese 

Kontrollen sollen sicherstellen, dass alle Regeln und 

Verfahren für die Finanzverwaltung strikt eingehalten 

werden. Ausnahmen von den Verwaltungsregeln müssen 

schriftlich begründet und aktenkundig gemacht werden. 

Aufgedeckte Schwachstellen in der internen Kontrolle 

müssen etwa durch die Verbesserung der 

Verfahrensregeln ausgemerzt werden. Schließlich müssen 

alle Generaldirektionen ihre eigenen Auditfunktionen 

einrichten, die im Rahmen ihres jährlichen 

Arbeitsprogramms und im Lichte ihrer Risikoanalyse die 

verschiedenen Tätigkeitsbereiche der Generaldirektion 

überprüfen müssen. 

Für die Korruptionsbekämpfung von Bedeutung ist auch 

das Risikomanagement, sofern es sich auf die 

Korruptionsrisiken erstreckt. Der Kontrollstandard 

verpflichtet die Hierarchie, mindestens einmal im Jahr die 
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Risiken bei der Umsetzung ihrer operativen Ziele zu 

identifizieren. Dies geschieht sowohl im Hinblick auf die 

Wahrscheinlichkeit des Eintreffens des Risikos als auch 

im Hinblick auf die in diesem Fall zu erwartenden 

materiellen und Rufschäden (Risikoanalyse). Ferner wird 

eine Strategie zur Minimierung der wichtigeren Risken 

festgelegt (Risikomanagement). Wichtig sind dabei vor 

allem die Risiken, die mit hoher Wahrscheinlichkeit 

eintreffen und bei denen der drohende materielle oder 

ideelle Schaden hoch ist 

Für die Korruptionsbekämpfung könnte das bedeuten, 

dass die Korruptionsrisiken ermittelt werden und dann 

festgelegt und umgesetzt wird, wie sie auf ein 

„vertretbares Maß“ reduziert werden können. Ob diese 

Strategie in allen Fällen angewendet wird, ist eine andere 

Frage. 

Die zwei wichtigsten Institutionen zur 

Korruptionsbekämpfung sind das 1999 eingesetzte, nach 

dem französischen Akronym so genannte OLAF 

(Europäisches Amt für Betrugsbekämpfung), eine 
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Generaldirektion der Kommission zur „Bekämpfung von 

Betrug, Korruption und sonstigen rechtswidrigen 

Handlungen“ (Art. 1 VO Nr.1073/1999) und das im Jahr 

2002 gegründete und der Generaldirektion Personal und 

Verwaltung zugeordnete  Untersuchungs- und 

Disziplinaramt (IDOC), das für Disziplinarvergehen 

zuständig ist. Sorgen bereitet die Tatsache, dass in 

anderen, insbesondere kleineren Europäischen 

Institutionen nicht immer Disziplinarstellen eingerichtet 

werden konnten. Im Falle von Dienstvergehen muss dann 

im Einzelfall erst die Zuständigkeit des IDOC oder der 

Disziplinarstelle einer anderen europäischen Institution 

ausgehandelt werden. Sorgen bereitet auch die Lage in 

einigen Europäischen Agenturen, wo teilweise 

sachverständiges Verwaltungspersonal fehlt und interne 

Kontrollsysteme noch nicht eingerichtet worden sind.  

An dieser Stelle muss auch erwähnt werden, dass die 

Europäische Kommission die seit geraumer Zeit im 

Beamtenstatut und der Haushaltsordnung vorgesehene 

finanzielle Haftung der Beamten durch 
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Verwaltungsrichtlinien präzisiert hat. Damit soll die 

Anwendbarkeit vereinfacht und der Wille bekräftigt 

werden, Betrug, Unterschlagung, Diebstahl und 

Korruption entschlossen zu bekämpfen.  

Danach gilt nunmehr folgendes: 

· Die finanzielle Haftung tritt neben die strafrechtliche 

und disziplinarische Verantwortlichkeit der Beamten. 

· Bei Vorsatz, der regelmäßig bei Korruption vorliegt, 

wird voller Schadensersatz geschuldet. Insbesondere 

werden alle Bereicherungen zurückgefordert. 

· Bei grober Fahrlässigkeit wird die Haftung auf ein 

Jahresgehalt beschränkt. Die Kommission hat hierbei 

berücksichtigt, dass keine Haftpflichtversicherung 

sich bereit gefunden hatte, dieses Risiko zu 

versichern.  

· Leichte Fahrlässigkeit begründet keine Haftung. 

Dadurch soll verhindert werden, dass die Sorge um 

mögliche Haftungsfolgen einen Entscheidungsstau in 

der Verwaltung auslöst.  
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Eine Umfrage bei allen Mitgliedstaaten hat gezeigt, dass 

die 19 Mitgliedstaaten, die die Anfrage beantwortet 

haben, selbst sehr unterschiedliche Lösungen bei der 

finanziellen Haftung der Beamten vorsehen, aber im Falle 

von Fahrlässigkeit regelmäßig die Haftung differenzieren. 

Insgesamt lässt sich sagen, dass die Kommission sich mit 

ihrer Lösung im europäischen Rahmen befindet. 

Anzumerken bleibt jedoch noch, dass die Kommission 

keine Verjährung vorsieht.  

Da die Korruption ein internationales und 

grenzüberschreitendes Phänomen darstellt, sind 

koordinierte weltweite Anstrengungen zu ihrer 

Bekämpfung nötig. In ihrer Resolution Nr. 55/61 vom 4. 

Dezember 2000 hat die Generalversammlung der 

Vereinten Nationen deshalb beschlossen, ein wirksames 

internationales Rechtsinstrument zur Bekämpfung der 

Korruption ausarbeiten zu lassen. Die „UN Convention 

against Corruption“ (im weiteren UNCAC), an deren 

Ausarbeitung die Europäische Kommission von Anfang 

an aktiv beteiligt gewesen ist, wurde am 31. Oktober 
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2003 von der Generalversammlung der Vereinten 

Nationen verabschiedet. Am 10. Mai 2005 hat der Rat 

den Vorschlag der Kommission zur Unterzeichnung 

dieses Übereinkommens angenommen und am 15. 

September 2005 haben die Europäische Kommission und 

die Präsidentschaft der EU dieses Übereinkommen für die 

Europäische Gemeinschaft unterzeichnet. 

Artikel 1 der UNCAC legt den Inhalt und den 

Anwendungsbereich des Abkommens wie folgt fest: 

 „Die Zwecke dieses Übereinkommens sind 

a) die Förderung und Verstärkung von 

Maßnahmen zur effizienteren und wirksameren 

Verhütung und Bekämpfung von Korruption; 

b) die Förderung, Erleichterung und Unterstützung 

der internationalen Zusammenarbeit und 

technischen Hilfe bei der Verhütung und 

Bekämpfung von Korruption einschließlich der 

Wiedererlangung von Vermögenswerten; 
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c) die Förderung der Integrität, der 

Rechenschaftspflicht und der ordnungsgemäßen 

Verwaltung öffentlicher Angelegenheiten und 

öffentlicher Vermögensgegenstände.“ 

In der Konvention werden die wesentlichen Elemente 

einer globalen Politik zur Korruptionsbekämpfung 

bereitgestellt. Schwerpunkte der Konvention sind die 

Prävention, die systematische Kriminalisierung der 

Korruption, die systematische Strafverfolgung auch der 

im Ausland begangenen Korruption und die 

systematische Wiederbeschaffung der durch Korruption 

erzielten  Vermögenswerte. 

Es würde den Rahmen dieses Vortrages sprengen, an 

dieser Stelle die einzelnen Regelungen ausbreiten zu 

wollen. Deshalb soll hier nur kursorisch auf die folgenden 

Punkte hingewiesen werden: 
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1. Prävention  

Die Vorbeugung ist das wichtigste Element der Strategie 

der Korruptionsbekämpfung. Die UNCAC widmet ihr mit 

Recht ein ganzes Kapitel mit einer Fülle von Maßnahmen 

für die öffentliche Verwaltung und die Privatwirtschaft. 

Erforderlich sind danach eine enge Zusammenarbeit aller 

Vertragspartner und die Schaffung von Dienststellen zur 

Korruptionsprävention sowie von Rechts- und 

Vertragsinstrumenten, mit denen die Korruption 

bekämpft werden kann. Die Inhaber von sensiblen Posten 

sollen sorgfältig ausgewählt und geschult werden, 

Amtsträger müssen alle Geschenke und Vorteile 

deklarieren. Vor allem müssen Ausschreibungen 

korruptionsfest sein.  

Hervorzuheben ist hier vor allem das weltweite Verbot 

der steuerlichen Abzugsfähigkeit für die Bestechung 

ausländischer Amtsträger. Damit wird mit der 

widersprüchlichen Praxis aufgeräumt, dass die 

Bestechung im eigenen Land verboten und strafbar ist 

und die Bestechung ausländischer Amtsträger steuerlich 
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gefördert wird. Zu betonen ist des Weiteren, dass die 

UNCAC alle Vertragsparteien verpflichtet, besondere 

Stellen für die Korruptionsprävention einzurichten. Die 

Kommission ist dieser Verpflichtung formal im Rahmen 

der am 1. September 2006 in Kraft getretenen 

Reorganisation des OLAF nachgekommen.  

 

2. Sanktion 

Alle Vertragspartner verpflichten sich dazu, 

gleichermaßen die Bestechung in- und ausländischer 

Amtsträger unter Strafe zu stellen. Damit wird der 

Strafbarkeit der Bestechung nach dem Sankt-Florian-

Prinzip (die Integrität des eigenen öffentlichen Dienstes 

wird geschützt, die Schutzbedürftigkeit des ausländischen 

öffentlichen Dienstes ignoriert) ein Ende bereitet. 

Zu begrüßen ist auch, dass die Konvention in diesem 

Zusammenhang von einem weiten Begriff des 

Amtsträgers ausgeht und insbesondere auch Abgeordnete 

in den gesetzgebenden Körperschaften einbezieht. Das 
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ergibt sich aus der Legaldefinition des Begriffes 

„Amtsträger“ („public official“) in Artikel 2a) der 

UNCAC: 

„“ Public official” shall mean: 

I) any person holding a legislative, executive, 

administrative or judicial office of a State Party...” 

Diese breite Begriffsbestimmung macht in Deutschland 

eine Aufweitung des § 108e des Strafgesetzbuches 

zwingend erforderlich. Nach dieser Regelung macht sich 

bis heute nur strafbar, wer es unternimmt, für eine Wahl 

oder Abstimmung eine Stimme zu kaufen oder zu 

verkaufen. Damit wird jedoch gerade nicht der Fall 

erfasst, dass etwa ein Wirtschaftsunternehmen einen 

Abgeordneten dadurch „kauft“, dass es ihm einen gut 

bezahlten Beratervertrag oder - Posten im Aufsichtsrat 

gibt, um dadurch auf den parlamentarischen 

Willensbildungsprozess Einfluss zu nehmen. Das 

Bundesjustizministerium hat bereits anerkannt, dass eine 

Neuregelung der Abgeordnetenbestechung notwendig ist.  
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Besondere Beachtung verdient Art. 20 der UNCAC, der 

die Vertragsparteien verpflichtet, ungerechtfertigte 

Bereicherungen („illicit enrichment“) der Amtsträger 

unter Strafe zu stellen. Ungerechtfertigt ist danach ein 

„signifikanter“ Vermögenszuwachs, den der Amtsträger 

nicht vernünftig („reasonably“) im Hinblick auf sein 

gesetzliches Einkommen erklären kann. Darin liegt eine 

Umkehrung der Beweislast: Nicht mehr die 

Strafverfolgungsbehörden müssen danach den Nachweis 

führen, dass der Vermögenszuwachs ungerechtfertigt ist 

und aus einer strafbaren Handlung und insbesondere 

Korruption resultiert. Der betroffene Amtsträger müsste 

vielmehr den Vermögenszuwachs nachvollziehbar 

erklären können. Soweit ersichtlich haben in der 

Vergangenheit alle Mitgliedstaaten in einer derartigen 

Beweislastumkehr mit Recht einen Verstoß gegen die 

Unschuldsvermutung des Artikel 6 der Europäischen 

Menschenrechtskonvention gesehen und bei Zweifeln in 

tatsächlicher Hinsicht den tradierten Grundsatz in dubio 

pro reo befolgt.  
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Art. 20 UNCAC steht jedoch unter dem Vorbehalt der 

Verfassung und der grundlegenden Rechtsprinzipien der 

Vertragsparteien. Insofern muss bezweifelt werden, dass 

er in den Mitgliedstaaten überhaupt Anwendung finden 

kann. An dem aus dem römischen Recht übernommen 

Grundsatz „Im Zweifel für den Angeklagten“, der heute 

integrierender Bestandteil der Unschuldsvermutung und 

damit des Rechtsstaatsprinzips ist und der zur 

gesamteuropäischen Verfassungstradition gehört, darf auf 

keinen Fall gerüttelt werden! 

 

3. Internationale Zusammenarbeit 

Die UNCAC geht davon aus, dass Korruption ein 

transnationales Phänomen ist, das alle Gesellschaften und 

Volkswirtschaften betrifft und eine enge internationale 

Zusammenarbeit in der Bekämpfung erfordert. 

Dementsprechend widmet die UNCAC der 

internationalen Kooperation in diesem Bereich ein 

eigenes Kapitel: Die Vertragsparteien sollen etwa auf 
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Antrag verdächtige Personen zügig ausliefern, soweit der 

Sachverhalt auch unter dem Recht des 

Auslieferungsstaates strafbar ist. Sofern sie eigene 

Staatsangehörige nicht ausliefern, müssen die betroffenen 

Staaten den Fall unverzüglich ihren eigenen 

Strafverfolgungsbehörden unterbreiten. Wenn der 

Auslieferungsstaat sachliche Gründe („substantial 

grounds“) zu der Annahme hat, dass eine Person nur 

wegen ihres Geschlechts, der Rasse, Religion, ethnischen 

Zugehörigkeit oder politischen Überzeugung verfolgt und 

bestraft werden soll, kann er die Auslieferung 

verweigern.  

Ein unvoreingenommener Beobachter kommt jedoch 

nicht um die Feststellung herum, dass in einer Reihe 

Mitgliedstaaten der UN weder ein rechtsstaatliches 

Verfahren, noch der Schutz der elementaren 

Menschenrechte, noch gar der Schutz vor Folter oder 

anderer menschenunwürdiger Behandlung sichergestellt 

ist. Es versteht sich von selbst, dass eine Auslieferung 

insbesondere an Folterstaaten nicht in Betracht kommen 
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kann. Die UNCAC klammert dieses Problem leider völlig 

aus und verweist insoweit lediglich auf das Recht des 

ausliefernden Staates: „Extradition shall be subject to the 

conditions provided for by the domestic law of the 

requested State Party or by applicable extradition 

treaties … and the grounds upon which the requested 

State Party may refuse extradition.“ (Art. 44 Abs. 8). 

 

4. Wiederbeschaffung 

Korruption in großem Stil ist dafür verantwortlich, dass 

rohstoffreiche Entwicklungsländer ausgeplündert werden, 

die für die Armutsbekämpfung dringend benötigte 

Entwicklungshilfe hinterzogen wird und sich die 

Entwicklungsländer in einer permanenten Armutsfalle 

befinden. Nach schwierigen Verhandlungen ist es 

gelungen, in der UNCAC die Wiederbeschaffung der 

durch Korruption entzogenen Vermögenswerte als 

„fundamentales Prinzip“ zu verankern. Die Konvention 

regelt im Einzelnen, wie sichergestellt werden kann, dass 
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entzogene Vermögenswerte den berechtigten Ländern 

oder Eigentümern wieder zurückgegeben werden sollen. 

Den Korrumpierenden und den Korrumpierten soll damit 

gleichzeitig klar gemacht werden, dass es keine sicheren 

Häfen für ihre durch Korruption erlangten Gewinne mehr 

gibt.  

Zu diesem Zweck sieht die UNCAC eine weitestgehende 

Zusammenarbeit der Vertragsstaaten („the widest 

possible cooperation“) bei der Verhütung, Aufdeckung, 

Verfolgung, Beschlagnahme und Rückerstattung vor. 

 

5. Umsetzung und Anwendung der UNCAC 

Eine von der UNCAC eingesetzte Konferenz der 

Vertragsstaaten soll die Zusammenarbeit der Staaten 

untereinander verbessern, die Umsetzung der UNCAC 

befördern und ihre Anwendung überwachen und 

erleichtern. 
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6. Zuständigkeit der EU 

Die zahlreichen Regelungen der UNCAC, mit denen von 

Präventionsmaßnahmen bis zu Sanktionen eine 

umfassende Korruptionsbekämpfung stattfinden soll, sind 

nicht alle auf die Europäische Union anwendbar: Die EU 

hat nach den Gründungsverträgen keine umfassende 

Zuständigkeit; ihre Zuständigkeit richtet sich vielmehr 

grundsätzlich nach dem Prinzip der so genannten 

begrenzten Einzelermächtigung und dem 

Subsidiaritätsprinzip. Das bedeutet, dass sie nicht 

umfassend zur Korruptionsbekämpfung bevollmächtigt 

ist, sondern nur insoweit, als sie selbst intern im 

Verhältnis zu den Mitgliedstaaten zuständig ist. Im 

vorliegenden Fall ist die Gemeinschaft etwa zuständig für 

das Recht des europäischen öffentlichen Dienstes und die 

europäischen Mandatsträger, das europäische 

Beschaffungsrecht, die gemeinschaftsrechtlichen 

Regelungen zur Bekämpfung der Geldwäsche usw. 

Die „Erklärung betreffend die Zuständigkeiten der 

Europäischen Gemeinschaft“ in Anhang II der 
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Ratifizierungsurkunde stellt das klar. Anzumerken ist 

noch, dass die UNCAC in Art. 67 ausdrücklich vorsieht, 

dass „Organisationen der regionalen 

Wirtschaftsintegration“ derartige Erklärungen über den 

Umfang ihrer Zuständigkeiten während der Ratifikation 

unterbreiten können. 

 

7. Streitbeilegung 

Ein weiterer Vorbehalt der Gemeinschaft betrifft die in 

diesem Abkommen vorgesehene Zuständigkeit des 

Internationalen Gerichtshofes in Den Haag (IGH) für die 

Entscheidungen von Rechtsstreitigkeiten zwischen den 

Vertragspartnern. Da nach der Satzung des IGH (Art. 34 

Abs. 1  IGH-Statut) nur Staaten (und nicht Internationale 

Organisationen) berechtigt sind, als Parteien vor diesem 

Gericht aufzutreten, hat die Gemeinschaft klargestellt, 

dass Rechtsstreitigkeiten mit ihr nur durch 

Schiedsverfahren beigelegt werden können. 
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Manfred Plaetrich 
Aufgaben und Möglichkeiten der externen 

Finanzkontrolle aus deutscher Sicht 
 

 

Die Rechnungshöfe des Bundes und der Länder prüfen 

den Einsatz von EU-Mitteln eigenverantwortlich und 

nach eigenen Maßstäben als Organe der externen 

Finanzkontrolle. Sie verfolgen dabei grundsätzlich neben 

der Rechtmäßigkeitsprüfung die Frage, ob die 

Gemeinschaftsmittel wirtschaftlich, sparsam, wirksam 

und effizient verwendet werden. 

 

1. Differenzierte Prüfungszuständigkeiten 

Am Antrags-, Bewilligungs- und Auszahlungsverfahren 

hinsichtlich der im Haushalt der EU ausgewiesenen 

Ausgaben sind in Deutschland der Bund und die Länder 

beteiligt. Dementsprechend ergeben sich neben den 

Prüfungszuständigkeiten des Europäischen 
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Rechnungshofes Prüfungsrechte des 

Bundesrechnungshofes und der Landesrechnungshöfe. 

Diese sind jedoch hinsichtlich Art, Umfang und 

Adressaten unterschiedlich.  

 

In Deutschland bestehen folgende 

Prüfungszuständigkeiten für den Bundesrechnungshof 

und die Landesrechnungshöfe: 

- Die von Bundesdienststellen durchgeführten 

Maßnahmen prüft der Bundesrechnungshof nach 

§§ 88 ff Bundeshaushaltsordnung (BHO), die 

Landesrechnungshöfe sind nicht berührt. 

- Soweit Landesdienststellen Maßnahmen 

durchführen, die aus Mitteln der EU finanziert 

werden, die nur im Bundeshaushalt, nicht aber in den 

Länderhaushalten veranschlagt werden, kann der 

Bundesrechnungshof Erhebungen gem. § 91 Abs. 1 

Nr. 1 BHO bei den Landesdienststellen und auch 

beim Endbegünstigten anstellen. 
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- Außerdem können die Landesrechnungshöfe hier 

sowohl die Personal- und Verwaltungsausgaben der 

Landesdienststellen selbst (die die Länder tragen) als 

auch die Zweckausgaben nach §§ 88 ff LHO prüfen. 

- Soweit Landesdienststellen Mittel bewirtschaften, die 

in die Landeshaushalte eingestellt sind und nur 

Länderprogramme betreffen, ohne dass Bundesmittel 

hinzutreten, prüfen allein die Landesrechnungshöfe 

nach §§ 88 ff Landeshaushaltsordnung (LHO).  

- Soweit Landesdienststellen Maßnahmen im Rahmen 

der Gemeinschaftsaufgaben nach Art. 91 a 

Grundgesetz durchführen (und damit Bundesmittel 

hinzukommen), beschränkt sich der 

Bundesrechnungshof auf die Prüfung der 

Abrechnungsunterlagen bei den Landesministerien, 

da sich der Bundesrechnungshof und die 

Landesrechnungshöfe in der „Reichenhaller 

Erklärung“ vom Oktober 1976 darauf geeinigt haben, 

dass die einzelnen Projekte nur von den 
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Landesrechnungshöfen geprüft werden. Der 

Bundesrechnungshof muss aber über die 

Prüfungserkenntnisse informiert werden.  

- Soweit von der Kommission Mittel unmittelbar an 

Einzelantragssteller oder Institutionen bewilligt und 

ausgezahlt werden, kann neben dem Europäischen 

Rechungshof auch der Bundesrechnungshof oder ein 

Landesrechnungshof Prüfungszuständigkeiten 

besitzen, wenn auch Mittel des Bundes oder des 

Landes im Wege von Zuwendungen gewährt werden. 

- Die Agrarabschöpfungen und Zölle werden von 

Bundesbehörden erhoben und an die EU abgeführt; 

deshalb hat hier nur der Bundesrechnungshof ein 

Prüfungsrecht. 

- Das Gleiche gilt für die aus dem allgemeinen 

Steueraufkommen des Bundes zu finanzierenden so 

genannten Bruttonationaleinkommen (BNE) – 

Eigenmittel, die vom Bund an die EU abgeführt 

werden. 
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- Die Mehrwertsteuer (MwSt.) wird von der 

Landesverwaltung erhoben und der an die EU 

abzuführende Anteil des MwSt.-Aufkommens wird 

aus dem Bundesanteil dieses 

Umsatzsteueraufkommens an die EU abgeführt. Hier 

bestehen Prüfungsrechte von Bundesrechnungshof 

und Landesrechnungshöfen bei den 

Landesfinanzbehörden. 

 

Die Prüfung der Verausgabung von EU-Mitteln gehört 

selbstverständlich zu den Aufgaben der deutschen 

Rechnungshöfe als Organe der externen Finanzkontrolle. 

So sehen ihre EU-Arbeitspläne für 2006 bereits heute 119 

Prüfungen vor. Die Prüfungen erstrecken sich dabei nicht 

nur auf konkrete Projekte, sondern können auch 

Systemprüfungen umfassen. 
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2. Optimierung des internen Kontrollrahmens 

Die Institutionen der Europäischen Union halten die 

Kontrolle der EU-Mittel in den Mitgliedstaaten für 

unzureichend und sind der Auffassung, dass die 

Verfahren optimiert werden müssen.  

Der bisherige interne Kontrollrahmen umfasst mehrere 

Ebenen, die garantieren sollen, dass die Mittel richtig 

eingesetzt werden. Mit Blick auf seine komplexe 

Ausgestaltung wird aber die Effizienz der internen 

Kontrolle zunehmend hinterfragt. Ziel ist dabei nicht die 

Schaffung einer neuen Institution, sondern ein 

verbesserter Zuschnitt der einzelnen 

Verantwortlichkeiten. Unabhängig davon soll es bei der 

externen Kontrolle durch den Europäischen 

Rechnungshof und die nationalen Rechnungshöfe 

verbleiben. 

Der Europäische Rechnungshof bewertet in seinen 

Jahresberichten die Haushaltsführung der Europäischen 

Kommission. Hauptaugenmerk liegt dabei auf der 



EVP-Fraktion im Europäischen Parlament - 
8. Brüsseler Gespräche der CDU-Landesgruppe  

Baden-Württemberg 
 

 
Manfred Plaetrich 

Aufgaben und Möglichkeiten der externen Finanzkontrolle 
 aus deutscher Sicht 

64

Erteilung der sogenannten Zuverlässigkeitserklärung 

(Déclaration d'assurance, „DAS“), die der Kommission 

die Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der von ihr 

verwalteten Mittel bescheinigt.  

Die größten Probleme für die Erteilung der DAS liegen 

nach Auffassung des Europäischen Rechnungshofes auf 

der Ebene der Mitgliedsländer, z. B. bei den Zahlstellen. 

Denn die Kommission trägt die Gesamtverantwortung für 

die Haushaltsmittel, kann allerdings keine vollständige 

Mittelverwendungskontrolle bis ins Detail garantieren. So 

ist etwa die Prüfung der Rechtmäßigkeit einer 

Prämienzuweisung an einen Landwirt weder durch die 

Kommission noch durch den Europäischen Rechnungshof 

umfänglich sicherzustellen. Die Kommission sieht daher 

die Notwendigkeit, die nationalen Behörden stärker in die 

Kontrolle der Vergabe von EU-Mitteln einzubinden. 

Gefordert wird, dass die nationalen Finanzminister das 

Funktionieren des Systems und die richtige Mittelvergabe 

bestätigen und deren Erklärungen durch die nationalen 

Rechnungshöfe attestiert werden.  
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Eine derartige Vermischung von interner und externer 

Kontrolle lehnen die deutschen Rechnungshöfe 

grundsätzlich ab, weil die Rechnungshöfe als Organe der 

externen Finanzkontrolle nicht Teil des internen 

Kontrollsystems der EU sind. Auch der Bundesrat hat 

sich gegen weitere Kontrollanforderungen ausgesprochen 

und darauf hingewiesen, dass schon differenzierte und 

umfassende Kontrollsysteme bestehen.  

 

3. Vorschläge der deutschen Rechnungshöfe 

Der Europäische Rat hat im Rahmen der Entlastung für 

das Haushaltsjahr 2004 eine engere Zusammenarbeit 

zwischen den nationalen Rechnungshöfen und dem 

Europäischen Rechnungshof befürwortet (Art. 248 Abs. 3 

EGV). 

Mit der Ausgestaltung einer verbesserten 

Zusammenarbeit zwischen den deutschen 

Rechnungshöfen und dem Europäischen Rechnungshof 

zur weiteren Optimierung der EU-Finanzkontrolle hat 
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sich jüngst auch eine Sonderkonferenz der Präsidenten 

der Rechnungshöfe in München befasst. Sie vertritt die 

Auffassung, dass im Rahmen des internen 

Kontrollrahmens der Gemeinschaft grundsätzlich die 

sichere EU-Mittelzuweisung ebenso gewährleistet 

werden muss wie eine wirksame und effiziente Kontrolle 

der Verwendung von EU-Mitteln. 

Beides ist Aufgabe der Europäischen Kommission sowie 

sämtlicher in die Bewirtschaftung eingebundener 

nationaler Behörden. Zu diesem Zweck ist der interne 

EU-Kontrollrahmen, soweit erforderlich, zu verbessern. 

Die Rechnungshöfe sind auf Grund ihrer garantierten 

Unabhängigkeit nicht Bestandteil des internen EU-

Kontrollrahmens. Sie können aber durch eigene 

Prüfungen einen Beitrag zur Systemverbesserung leisten. 

Die deutschen Rechnungshöfe beabsichtigen deshalb, zur 

Optimierung der bisherigen Praxis ihre 

Prüfungsmitteilungen verstärkt auf freiwilliger Basis 

gegenüber dem Europäischen Rechnungshof offen zu 

legen (soweit EU-Mittel betroffen sind).  
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Die Konferenz hat es ferner als zielführend erachtet, für 

die Prüfung von EU-Mitteln gemeinsame Positionen der 

deutschen Rechnungshöfe und des Europäischen 

Rechnungshofes zu erarbeiten, indem sie sich über 

gemeinsame       Prüfungsmethoden,    -konzepte      und  

-verfahren verständigen. Zur Prüfung von konkreten 

Verbesserungsmöglichkeiten hat die Konferenz eine 

Arbeitsgruppe „Europa“ eingerichtet. 

Ein erstes Ergebnis ist, dass in den Rechnungshöfen 

mittlerweile jeweils ein fester Ansprechpartner für EU-

Angelegenheiten benannt wurde, der für den 

Außenkontakt, u.a. zum Bundesrechnungshof und zum 

Europäischen Rechnungshof, sowie für die interne 

Koordination im eigenen Haus zuständig ist. 

Die Arbeitsgruppe hat sich zudem darauf verständigt, die 

Kommunikation der Rechnungshöfe untereinander zu 

verbessern. So ist vorgesehen, ein IT-gestütztes 

Informationssystem aufzubauen, das wie eine 

Prüfungsdatenbank arbeiten soll. Die Rechnungshöfe 

streben an, den Europäischen Rechnungshof nach 
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Herstellung der Funktionsfähigkeit des Systems in Bezug 

auf Prüfungsverfahren mit EU-Bezug in das IT-

Informationssystem einzubinden. 

 

4. Schlussbemerkung 

Die gemeinsame Verantwortung der europäischen und 

der nationalen Institutionen für die ordnungsgemäße und 

wirtschaftliche Verausgabung von EU-Mitteln und deren 

Kontrolle ist unbestritten und bedarf klarer und effizienter 

Strukturen. Soweit sich dabei Defizite herausgestellt 

haben, müssen diese beseitigt und den europäischen und 

nationalen Verantwortlichkeiten gemäß gestaltet werden. 

Dabei muss aber deutlich bleiben, dass eine Vermischung 

von interner und externer Kontrolle keinen Beitrag zur 

Transparenz leistet, sondern eher zu weiterer 

Undurchschaubarkeit und zur wohlfeilen Verlagerung 

von Verantwortung führt. Im Übrigen sollten wir nicht 

der Illusion einer hundertprozentigen Kontrolle der 
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verausgabten EU-Mittel nachhängen, weil diese weder 

faktisch realisierbar noch finanziell verantwortbar wäre. 

Eine unmittelbare Zuständigkeit für die Bekämpfung von 

Betrug, Korruption und Geldwäsche haben die deutschen 

Rechnungshöfe nicht. Allerdings hat bereits allein ihre 

Prüfungstätigkeit eine nicht zu unterschätzende 

disziplinierende Wirkung und trägt dazu bei, öffentliche 

Mittel vor rechts- und ordnungswidrigem Verhalten zu 

schützen. 
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Dr. Manfred Kraff 

Die Kontrolle von Fördermitteln der 
Europäischen Union 

 
 

1.  Ausführung des Haushaltsplanes 

Die Europäische Union verfügt 2006 über ein Budget von 

112 Milliarden Euro. Die Aufgabe des Rechnungshofes 

ist es, die zweckentsprechende Verwendung dieser Mittel 

von den Kommissionsdienststellen bis zum 

Endempfänger zu prüfen. Da Zahlungen aus dem 

Gemeinschaftshaushalt vielfach auf Angaben der 

Zuwendungsempfänger beruhen, ist das Risiko einer 

fehlerhaften Mittelverwendung auf dieser Ebene ungleich 

größer als bei den Kommissionsdienststellen. Im Rahmen 

der Vollzugskontrolle des Haushalts verlangt der EU-

Vertrag vom Rechnungshof unter anderem, Parlament 

und Rat in ihrer Funktion als Entlastungsbehörde eine 

Erklärung über die Zuverlässigkeit der 
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Rechnungsführung vorzulegen, die die Risiken und 

Folgen einer Fehlverwendung der Haushaltsmittel 

offenlegt: die so genannte DAS (Déclaration 

d´assurance). Diese Erklärung, die durch spezifische 

Beurteilungen zu allen größeren Tätigkeitsbereichen 

ergänzt wird, bindet für einzelne Politikbereiche bis zu 50 

Prozent der Ressourcen des Rechnungshofs.  

 

2.  Interne Kontrolle und Externe Prüfung 

Definition der internen Kontrolle 

Die interne Kontrolle umfasst das gesamte von den 

Verantwortlichen eingerichtete System an Finanz- und 

sonstigen Kontrollen, einschließlich der 

Organisationsstruktur, der Methoden, der Verfahren und 

der Internen Revision im Hinblick auf folgende Ziele: 

- Wahrnehmung der Tätigkeiten in 

ordnungsgemäßer/wirtschaftlicher Form; 

- Schutz des Vermögens und der Ressourcen; 
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- Sicherstellung der Richtigkeit/Vollständigkeit des 

Rechnungswesens; 

- Vorlage von aktuellen und zuverlässigen 

Informationen; 

- Befolgung festgelegter Strategien. 

Die Europäische Kommission trägt die Verantwortung 

für den Vollzug des Budgets der Europäischen Union und 

ist für die Entwicklung und Umsetzung wirksamer 

Überwachungs- und Kontrollsysteme zur Sicherung der 

Recht- und Ordnungsmäßigkeit sowie der 

Wirtschaftlichkeit verantwortlich.  

 

In den Bereichen der direkten Mittelverwaltung (d.h. 

interne und externe Politikbereiche sowie Administration, 

die zusammengenommen etwa 20 Prozent des EU-

Budgets ausmachen), bestimmt die Kommission selbst 

die Empfänger von europäischen Mitteln und wählt die 

Auftragnehmer für die von ihr vergebenen öffentlichen 
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Aufträgen aus, bezahlt diese und kontrolliert die 

Richtigkeit der Zahlungen.  

 

Bei der geteilten und teilweise bei der indirekten 

Mittelverwaltung geht die Kommission eine 

"Partnerschaft" mit den Mitgliedsstaaten oder 

Empfängerländern ein. Insbesondere geschieht dies in der 

Agrar- und Strukturpolitik, die rund 80 Prozent des EU-

Budgets ausmachen. Die Gesamtverantwortung für den 
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Vollzug des EU-Budgets bleibt auch in diesem Fall bei 

der Kommission. Die Mitgliedsstaaten bzw. 

Empfängerländer haben allerdings eigene Aufgaben. So 

sind sie für die laufende Verwaltung und Kontrolle 

verantwortlich, sie bestimmen die Empfänger und 

Auftragnehmer und führen die Zahlungen an die 

Empfänger und Auftragnehmer aus. 

 

Definition der Externen Prüfung 

Unter der externen Prüfung versteht man eine von 

unabhängiger Stelle vorgenommene Prüfung. Die externe 

Prüfung untersucht unter anderem, ob das von den 

Verantwortlichen eingerichtete System an Finanz- und 

sonstigen Kontrollen, einschließlich der 

Organisationsstruktur, der Methoden, der Verfahren und 

der Internen Revision, die Einhaltung der oben genannten 

Ziele der internen Kontrolle sicherstellt. 
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Der Europäische Rechnungshof 

Die Verantwortlichen der externen Prüfung auf 

europäischer Ebene sind auf der einen Seite der 

Europäische Rechnungshof und auf der anderen Seite die 

Nationalen Kontrollbehörden. Nach Artikel 246 EG-

Vertrag nimmt der Europäische Rechnungshof die 

Rechnungsprüfung vor.  

Nach Artikel 248 EG-Vertrag kommen dem 

Europäischen Rechnungshof dabei folgenden Aufgaben 

zu: 

- Prüfung und Rechnung über alle Einnahmen und 

Ausgaben 

- Prüfung der Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit 

der Einnahmen und Ausgaben 

- Prüfung der Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung 

- Bericht über alle Fälle von Unregelmäßigkeiten 

- Vorlage eines Jahresberichts und einer Erklärung über 

die Zuverlässigkeit der Rechnungsführung sowie der 
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Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der 

zugrunde liegenden Vorgänge 

- Vorlage von Sonderberichten 

- Vorlage von Stellungnahmen aus eigener Initiative 

oder auf Antrag der anderen Organe 

- Unterstützung des Europäischen Parlaments und des 

Rates bei der Kontrolle der Ausführung des 

Haushaltsplans (Entlastung der Kommission nach 

Art. 276 EG-Vertrag) 

 

Die nationalen Kontrollbehörden 

Jeder Mitgliedsstaat verfügt über eine oberste nationale 

Kontrollbehörde, die für die unabhängige externe Prüfung 

des jeweiligen Staatshaushalts zuständig ist. Daneben 

existieren in einigen Mitgliedsstaaten regionale 

Kontrollbehörden, die den obersten Kontrollbehörden in 

Funktion und Arbeitsweise gleichgestellt sind. Viele 

nationale Rechnungshöfe prüfen die EU-Mittel zwar 
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nicht direkt, sind aber meist für die Prüfung der 

nationalen Kofinanzierungsmittel zuständig. 

Nationale Rechnungshöfe sind nach dem EG-Vertrag 

auch formal nicht für die externe Prüfung des EU-

Budgets verantwortlich, arbeiten jedoch mit dem 

Europäischen Rechnungshof bei der Wahrnehmung 

seiner Aufgaben zusammen. 

 

3.  Der revidierte Ansatz für die 

Zuverlässigkeitserklärung (DAS)  

DAS-Prüfung 

"Der Rechnungshof legt dem Europäischen Parlament 

und dem Rat eine Erklärung über die Zuverlässigkeit der 

Rechnungsführung sowie die Rechtmäßigkeit und 

Ordnungsmäßigkeit der zugrunde liegenden Vorgänge 

vor [...] Diese Erklärung kann durch spezifische 

Beurteilungen zu allen größeren Tätigkeitsbereichen der 

Gemeinschaft ergänzt werden." (Art. 248 (1) EG-Vertrag) 
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"Die endgültigen konsolidierten Rechnungen werden [...] 

zusammen mit der Zuverlässigkeitserklärung, die der 

Rechnungshof gemäß Art. 248 EG-Vertrag [...] abgibt, 

veröffentlicht." (Art. 129 (4) Haushaltsordnung) 

 

Die neue DAS: Was bleibt unverändert? 

Wie bereits in der Vergangenheit beruht der revidierte 

Ansatz zur Zuverlässigkeitserklärung (DAS) auf der 

Zusammenfassung spezifischer Einzelbeurteilungen zu 

folgenden Bereichen: 

- Einnahmen; 

- Gemeinsame Agrarpolitik; 

- Strukturpolitische Maßnahmen; 

- Interne Politikbereiche einschließlich Forschung; 

- Externe Politikbereiche: 

- Heranführungshilfe; 

- Verwaltungsausgaben. 
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Die diesbezüglichen spezifischen 

Prüfungsschlussfolgerungen bilden die Grundlage für die 

umfassende Zuverlässigkeitserklärung (die DAS) zur 

Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der zugrunde 

liegenden Vorgänge (Gegenstand des Vertrages). 

Gegenstand der Zuverlässigkeitserklärung ist auch die 

Ermittlung oder Bestätigung von Schwachstellen in den 

Überwachungs- und Kontrollsystemen. Der 

Entlastungsbericht des Parlaments stellt hierzu die 

Forderung auf, „die Analyse der Funktionsfähigkeit der 

Überwachungs- und Kontrollsysteme [zu verstärken] im 

Hinblick auf Verbesserungsvorschläge dieser Systeme 

und den Ursprungsnachweis der festgestellten 

Schwachstellen." Auch der Rat "... drängt alle 

Beteiligten, ihre Bemühungen zur Verbesserung der 

Risikokontrolle der Überwachungs- und Kontrollsysteme 

fortzusetzen, um so schnell wie möglich die notwendigen 

Rahmenbedingungen zu schaffen, die die hinreichende 

Gewähr der Recht- und Ordnungsmäßigkeit der zugrunde 

liegenden Vorgänge in sämtlichen Haushaltsbereichen 
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bietet und somit dem Hof die Abgabe einer DAS 

ermöglicht." 

Wirtschaftlichkeitsprüfungen werden nicht von der DAS 

abgedeckt; sie sind Gegenstand von Sonderprüfungen, 

deren Ergebnisse in entsprechenden Sonderberichten 

dokumentiert werden. 

 

Was sind die neuen Elemente? 

Neu ist eine unterschiedliche Gewichtung der bisherigen 

Informationsquellen der DAS. Als Hauptquellen dienen 

zum einen die Evaluierung der Überwachungs- und 

Kontrollsysteme und zum anderen die vertiefte Prüfung 

einzelner Vorgänge aufgrund statistisch repräsentativer 

Stichproben in den einzelnen Politikbereichen. 

Darüber hinaus bilden die Analyse der jährlichen 

Aktivitätsberichte und der Erklärungen der 

Generaldirektoren der Kommission sowie die 

Auswertung der Ergebnisse anderer Prüfer ergänzende 

Informationsquellen zur Zuverlässigkeitserklärung. 
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Eine weitere Neuheit ist die Einführung eines Modells 

zur Ermittlung der Verlässlichkeit der 

Prüfungsergebnisse, das so genannte "assurance model". 

Auf dieser Grundlage lassen sich Anhaltspunkte zur 

Sicherheit und Zuverlässigkeit gewinnen und 

Anhaltspunkte zur Hinlänglichkeit der 

Prüfungsnachweise ableiten. 

 

Was wurde rationalisiert oder herausgestellt? 

Die Bedeutung des inhärenten Risikos und des 

Kontrollrisikos bei der Prüfungsplanung und 

Prüfungsdurchführung wurde betont. Systematischer als 

bisher wird der Frage nachgegangen, inwieweit die 

Systeme und angewandten Verfahren Fehler verhindern 

oder erkennen und korrigieren können.  

Darüber hinaus wurde bei der Entwicklung eigener 

Leitlinien ausdrücklich Bezug auf internationale 

Prüfungsstandards genommen sowie neuere 
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Entwicklungen im Bereich der Systemevaluierung 

berücksichtigt. 

 

Ergebnis 

Die Weiterentwicklung des DAS-Ansatzes ist ausgehend 

von der vorhandenen Prüfungsmethodik eher evolutionär 

als revolutionär und stärker an allgemein anerkannte 

internationale Prüfungsstandards angepasst. Außerdem 

berücksichtigt der überarbeitete DAS-Prüfungsansatz die 

durch das Europäische Parlament und den Rat 

formulierten Informationsbedürfnisse. 

 

4.  Der DAS-Prüfungsablauf 

Die Rechtsgrundlagen der DAS sind in Art. 248 des EG-

Vertrags (Zuverlässigkeit; Recht- und 

Ordnungsmäßigkeit) und Art. 129 (4) der 

Haushaltsordnung festgelegt. Der Prüfungsablauf folgt 

einem klassischen Ansatz. Zunächst versucht man das 

Prüfungsumfeld zu verstehen, um auf dieser Grundlage 
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ein geeignetes Prüfverfahren zu planen. Ein 

Schlüsselelement dabei ist die Kontrolle bestehender 

Risiken durch die Kommission. Dabei geht man der 

Frage nach, ob die Kommission ihre Verpflichtung, 

nämlich die korrekte Ausführung des Haushaltsplanes 

(Art. 274 EG-Vertrag), erfüllt. Außerdem wird die 

Systemanalyse auf die Überwachungs- und 

Kontrollsysteme der Mitgliedsstaaten ausgeweitet, um die 

mit der Übertragung der Haushaltsführung verbundenen 

Risiken zu erfassen. Dabei ist die Mehrjährigkeit 

zahlreicher Gemeinschaftsaktivitäten zu beachten.  

Die Planung der Prüfverfahren verfolgt bestimmte Ziele. 

So möchte man Prüfverfahren entwickeln, die 

hinreichend Gewähr bieten, dass die zugrunde liegenden 

Transaktionen insgesamt in allen wesentlichen Aspekten 

frei von Fehlern bezüglich der Recht- und 

Ordnungsmäßigkeit sind. 
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Fehler werden als wesentlich angesehen, wenn sie die 

Entscheidungen der DAS-Adressaten ernsthaft 

beeinflussen würden. Als wesentlich werden in der 

Prüfungspraxis (nicht nur des Hofes) Fehlerquoten von 

über 2 Prozent angesehen ("akzeptables Risiko"). Dieser 

Prozentsatz kann allerdings variiert werden, um 
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spezifische Anforderungen der DAS-Adressaten in 

einzelnen Bereichen besonders zu berücksichtigen. 

Wesentlich dabei ist, dass eine Fehlerquote von Null 

Prozent als absolut realitätsfern angesehen wird. 
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Christian Debach 

Management der neuen EU-Programme: 
Alte und neue Fragen an die Mitgliedsstaaten 

 

 

Die Erfahrungen, die mit dem Management der EU-

Programme in den vergangenen Jahren gemacht wurden, 

geben Anlass zu konstruktiv kritischem Nachdenken: 

Zunächst stellt sich die Frage, ob zu viele Kontrollen 

durchgeführt werden. Kann dies bejaht werden, ergibt sich 

folgendes Problem: Wie könnten Kontrollen ohne 

Qualitätsverlust reduziert werden? 

Zum einen gibt es für den Agrarbereich eine 

Bescheinigende Stelle, für den Strukturbereich eine 

Unabhängige Stelle. Diese Stellen haben jeweils die 

rechtmäßige und ordnungsgemäße Verwendung der EU-

Mittel zu beurteilen und die Ergebnisse ihrer Prüfung den 

Dienststellen der Kommission zuzuleiten. 
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Bei der Unabhängigen und Bescheinigenden Stelle für EU-

Maßnahmen in Baden-Württemberg (UBS) sind diese 

beiden Funktionen gebündelt. Damit ist sie im Bereich der 

Strukturfonds zuständig für den Europäischen Sozialfonds 

(ESF), den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung 

(EFRE), Europäischer Ausgleichs- und Garantiefonds für 

die Landwirtschaft (EAGFL), Abteilung Ausrichtung sowie 

für die EU-Gemeinschaftsinitiativen wie Leader + und 

INTERREG. Darüber hinaus zertifiziert die UBS auch 

Zahlungen im EU-Forschungsbereich. Im Rahmen ihrer 

Tätigkeit betätigt sich die UBS auch bei EU-Programmen 

in Österreich, der Schweiz und Frankreich und engagiert 

sich in neuen Mitgliedstaaten und in Ländern, die der EU 

beitreten möchten.  

Bei der Ausübung ihrer Tätigkeit hat die UBS festgestellt, 

dass überall dort, wo die Umsetzung und begleitende 

Kontrolle von EU-Programmen zu beurteilen war, 

hervorragend und engagiert gearbeitet wird. Andererseits 

ist aber auch festzuhalten, dass Fehler passieren. Solche 

sind teilweise bedingt durch komplizierte EU-Regeln, zum 
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Teil aber auch durch die schwierige Gestaltung nationaler 

Regelungen. Die oft nur schwer zu verstehenden 

Regelungen führen auch auf Seiten der Antragsteller zu 

einer gewissen Frustration. 

Eines der Ziele der UBS ist es, durch angemessene 

Prävention das Entstehen von Fehlern und damit von 

möglichen Anlastungen zu verhindern.  

Im Bereich der EU-Förderung stellt jede Veränderung der 

Systeme grundsätzlich ein zusätzliches Risiko dar. Weiter 

stellt sich die Frage, ob die vorhandenen Systeme nicht 

bereits ausreichend sicher arbeiten? Ob durch solche 

Veränderungen möglicherweise vorhandene 

"Sicherheitslücken" wirklich geschlossen werden? Durch 

Neuordnungen der Verwaltungs- und Kontrollsysteme kann 

im Gegenteil  teilweise jenen eine Chance eröffnet werden, 

die das System zu unlauteren Zwecken ausnutzen wollen. 

Bevor neue Systeme geschaffen werden, könnte man sich 

Gedanken darüber machen, ob das dafür notwendige Geld 

nicht besser in einen gut organisierten und effizient 

arbeitenden Erfahrungsaustausch investiert werden sollte. 
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Für eine sichere Umsetzung und angemessene Kontrolle 

sind gegenseitiges Vertrauen, echte Partnerschaft und ein 

ausgeprägter Dialog notwendig, nicht nur horizontal, z.B. 

zwischen der Unabhängigen und Bescheinigenden Stelle 

und den Rechnungshöfen, sondern auch vertikal, zwischen 

der Kommission und den Mitgliedstaaten. 

Sollten weitere Kontrollen auf europäischer Ebene verlangt 

werden, müsste auch deren Finanzierung z.B. durch die 

Bereitstellung der hierfür erforderlichen Mittel durch die 

Kommission gewährleistet werden.  

Jede Kontrolleinheit muss, um international anerkannt zu 

werden, angemessen unabhängig arbeiten können. Ein 

Risiko für die Genauigkeit der Kontrollen wäre 

beispielsweise dann gegeben, wenn die politische oder 

verwaltungsmäßige Leitung einer Einheit eine 

Prüffeststellung, die zu einer Anlastung für ein Land führen 

könnte, nicht zuließe. Auch die Mentalität innerhalb der 

Prüfstellen muss sich ändern. Diese sollten verstärkt 

europäisch denken als egoistisch national. 
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In Zukunft muss das Single-Audit-System in der Praxis 

angewendet werden. Dadurch kann der Kontrollumfang 

reduziert werden, ohne dass die Qualität der Kontrolle 

leidet. Gleichzeitig werden die Verwaltung und die 

Begünstigten entlastet und der Einsatz der für die Kontrolle 

erforderlichen Mittel wird optimiert. 

Von zentraler Bedeutung ist, dass die mit der Umsetzung 

und insbesondere mit der Finanzkontrolle befasste 

Verwaltung hoch qualifiziert ist und dass Kontinuität in 

diesem Personalbereich gewährleistet wird. Kontinuität, 

stets aktuelle Qualifikation und angemessene Besoldung in 

der Verwaltung und EU-Finanzkontrolle sind ein 

geeignetes Mittel, der Korruption den Boden zu entziehen. 

Deshalb ist es erforderlich, in die Qualifikation der 

Mitarbeiter in der Verwaltung bevorzugt zu investieren, die 

mit der Umsetzung und der Finanzkontrolle von EU-

Programmen befasst sind.  

Zum Management der neuen EU-Strukturförderperiode 

2007 bis 2013/2016 lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt nur 

schwierig Stellung beziehen, nachdem über die operativen 
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Programme noch nicht entschieden ist und auch noch keine 

Erfahrungen mit der Anwendung der neuen EU-

Verordnungen gesammelt werden konnten. Fraglich ist 

allerdings, ob eine Veränderung der Verwaltungs- und 

Kontrollsysteme und teilweise auch der Bezeichnung der 

notwendigen Dienststellen notwendig war. Die bisherigen 

Systeme arbeiteten grundsätzlich zuverlässig. Zunächst 

kostet jede Veränderung der Systeme Geld. Aus Sicht der 

Kontrolle stellt jede Veränderung grundsätzlich aber auch 

ein Risiko dar und muss somit Bestandteil der Prüfplanung 

werden. Auch dies ist mit zusätzlichem Aufwand 

verbunden. Ob diese Veränderungen größere Sicherheit 

bieten werden, muss die Zukunft erst beweisen. 

 

 
 


